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Stimmberechtigt bei dieser Abstimmung sind di
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j Nonaten niedergelassenen wetzerbrger. (Art. er

4060. Nartz 1 — ——— in Luzßern Bunnesversasung)
 Di de eee ——7— Die dantonale Abstimmung beginnt nach beendigter

in d“ Meek en vird aulden e eihecig der Zuttura * e—R uer e Der
en emeinderathsprasident eröffnet die kantonale immung

rns. BR Woseeenteitxder tugerntshen Dotteezett mit der Anzeige des Verhandlungegegenstandes, worauf das

— — Bureau nach Vorschrift des Ari. 24 der erwähnten Ver—
Trriehungsainstitut eröffnet. (Dasselbe wurde bald assungsabänderung zu bestellen ist. Nach Bestellung des
zas Ziel hefüger lierikaler Augriffe, weil die Lehrer Nicht Bureau wird der Großraiesbeschluß vom 17. Februar ab
rathoiiken waren, und obwohl Sexiar Hecht von Willisau den gelesen. Es kann die Versammlung aber beschlleßen, daß
fieligiondunterricht fur die Zbglinge katholischer Konfession die Ablesung unterbleiben soll. Hierauf erlautert das

besorate.) Prasidium das Abstimmungsderfahren und iäßt in bekannter

Welse den Nameneaufrus vornehmen. IS Gleichzeitig
erfolat die Austheilung zweler Stimmktarten, von
denen die eine mit ‚Revision“, die andere mit „Nicht
tevisin“ überschrieben ist. Nach Veendigung des Namens-
auftufes werden keine Stimmzeddel mehr ausgeiheilt. Die
Stimmkarte, welche die Meinung des Stimmberechtigten
ausdrdt, hat dieser in eine unter Aufficht des VBüreau
hiefür aufgestellte Schachtel einzulegen; die andere
Stimmbarieistzuvernichten.DieRebistonsfreunde
verden also den Zeddel einlegen, auf dem
es heißt: Nevision.

— GEingesandt.) „Der Anfang vom Ende.“ Die

Verfafsungsverletzung durch die Landesbehörde eines
tonstitutionellen Staaiswesens ist wohl das sichersie Zeichen,
daß die Heirschaft eines solchen Regiments zur Neige gehe,
daß daeselbe den Kopf verloren habe, so sehr dieses auch
durch angeblich feine Kniffe zu verdecden gesucht wird.

In halb oder gar micht kultivirten Staaten, wie z. B
Rußland, Japan c. da ist der Wille des Herrschers höchstes
Hefed, und wer dieses verlezt, der wird mit einem Reisepaß
nach Sibirien beglückt oder mit einem Messer beschenkt, um
ich selbst darit den Bauch aufzuschlitzen. — In iultivirten
Staaten — und dazu dürfen wir wohl den Kanton Luzern

noch rechnen — ist das Grundgesetz vom Volke selbst

janltlonirt; der Wille des Volkes ist Geseß. Wer dieses
HZesetz verletzt, und wäre es die Landesbehörde selbst, der
handelt gegen den Willen des Volles. Die Negierung aber,
die in einem demokratischen Freistaate gegen den Willen
des Volles handelt, die wird dom Volke — verstoßen; —

wenn auch nicht sofort, doch sicher mit der Zeit; wenn
auch nicht nach Sibirien, so doch außer den Raihesaal ver
segt; dieses alles mit dem einfachsten Mittel — dem

Stimmzeddel!
Es gab zwar auch bel uns eine Zeit, wo die die Verfassung

oerletzende Behörde nicht mit den· Suimmzeddel, fondern
nur mit der Waffe in der Hand beseitigt werden konnte.—
Als im Jahr 18441 eine ultramontane Mehrheit des Großen
Rathes —selbst gegen den Willen vieler Könservativen —

die höhere Lehranftalt, entgegen den Bestimmungen der Ver
assung, den Jesuiten überantwortete, da war für jenes
Regiment der Anfang vom Ende gelommen. Detr Volls
wille war damals aber zu schwach gegenüber den jesultischen
Zruiffen des Systems, als daß dieses mit dem Summzeddel
hautle beseitigt werden können. Die fortschreitende Rechts
verletzung brachte das damalige ultramontane Regiment aber
bis zum Bundesbruche, und damit war sein gewaltsamer
Stur besiegelt.

Heute ist das anders geworden: Das Volk weiß den
Werih seiner Stimmlarte besser zu würdigen; das Volk
wird fich nicht mehr, wie damals, durch falsche Propheten
mit Religiondgefahr in's Garn treiben lassen.

Wir sagen daher; Der Versassungsbruch ist der Aufang
vom Ende — eines Regimentes!

— Beamtenbesoldungen und Aemterkumu—

lation. Die Regierungsblätier machen von angeblichen
hohen Besoldungen liberaler Beamter viel Aufhebens, als
ob die Herren vom System aus lauter Uneigenniltigkeit ihre
Amtsverrichtungen haib umsonst besorgen. Nun schreibi
aber ein Rußwiler Korrespondent dem „Wächter am

RPapf“ Folgendes: „Einjelne Reglerungsräthe sind in den
Verwaltungen aller großen Attiengesellschaften, wo sie sich
dedeutende Hauptr und Nebengebühren nubar machen
onnen. Andere Regierungsräthe sind drei bis vier Moncie
in Bern abwesend und bejiehen als National, und Stände

Iihe Taggelder von 20 Fr. Vesser stellen sich einelne Haupt
dutzen des Systems auf der Landschaft. Man dente mur
an den Gerichisschrelber von Nurwil, der ails solcher Jahr
iur Jahr 80d Fr. fix macht, daneben noch die Stelle dines
Almars des HOrn. Gerichtgprüsidenten versieht und als An
walt immer noch das Angenehme mit dem Rublichen zu
oerbinden weiß. Zur Zelt wuhte er noch das Amt ciner
Amisgehülfen sich nugbar zu machen und in der Familie
auch noch das Amt eines Gemeinbeschreibers zu vereinigen.
Ebenso gut stellt sich der jehige Gemieindeschreiber, der als
solcher 6000 Fr. macht, als Kriminalrichter wellere 1000
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